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Gewaltschutzkonzeption in der Kindertageseinrichtung St. Martin Collenberg 

mit den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Schulkindbetreuung. 

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen im SGB VIII ist jede Kindertageseinrichtung verpflichtet 

zusätzlich zur bestehenden Gesamtkonzeption der Einrichtung eine weitere, vertiefende 

Gewaltschutzkonzeption zu erstellen, damit der Anspruch auf die betriebsnotwendigen staatlichen 

Fördermittel zum Betrieb der Einrichtung gewahrt bleibt. 

Rechtsgrundlagen: siehe Einleitung zu unserer Kindergartenkonzeption und nachfolgend in 

besonderer Beachtung der §§ 1 und 45 SGB VIII. 

Vorwort: 

Ergänzend zum Punkt 13 Kinderschutz und Partizipation unserer Konzeption im Speziellen und der 

Konzeption unserer Einrichtung im Gesamten möchten wir Sie, die Eltern und 

Erziehungsberechtigten, sowie unsere Mitarbeitenden in allen Bereichen sensibilisieren und 

zusätzlich informieren, welche Vorgänge unserem Schutzauftrag im Sinne von KiTa-internen 

Gefährdungen entgegenlaufen könnten, wie  wir diese wahrnehmen, wie wir vorgehen und dass wir 

selbige nicht tolerieren werden. 

Die unserer Einrichtung anvertrauten Kinder liegen uns am Herzen und wir haben sie vor 

Gewalteinwirkungen jedweder Art zu schützen. 

Schutz, sei es bewusst oder unbewusst, 

vor körperlicher, seelischer Gewalt und Vernachlässigung, 

bis hin zur Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und sexualisierter Gewalt, 

ist ein Grundanliegen in der Betreuung und Erziehung von Kindern. 

Grenzverletzungen von Erwachsenen gegenüber Kindern, wie auch von Kindern unter Kindern, 

sollten weder aktiv noch passiv vorkommen, denn diese haben immer Folgen für die weitere 

Entwicklung der von Gewalt betroffenen Kinder. 

Das Erkennen und Verhindern solcher Grenzverletzungen ist oberstes Ziel aller Mitarbeitenden, aber 

auch der Eltern und Erziehungsberechtigten. 

 

 Grundsätzlich gilt:  „Augen auf & wehret den Anfängen“ 

 aber auch:   „Keine Anschuldigungen ohne handfeste Beweise, 

    denn es kann die Zukunft von Menschen zerstören!“ 

Collenberg, Januar 2023   

St. Johannisverein Collenberg    Kindertageseinrichtung St. Martin 

 

-------------------------------------                                                  ------------------------------------------ 

H. Umscheid (1. Vorsitzender)    J. Cavallo (Einrichtungsleitung) 
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Vieles darüber, wie unsere Seite bereits im Voraus schon agiert oder dann reagiert, was wo und wie 

passieren könnte (z. B. räumliche Gegebenheiten oder allgemeine Verhaltensmöglichkeiten),  ist 

bereits der Konzeption zu entnehmen. 

Daher gehen wir hier nicht mehr ausführlich auf diese Punkte ein, wir würden uns nur wiederholen. 

Wenn Sie allerdings besonderen Erklärungsbedarf haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. 

Nur so viel als Ergänzung/Klärung: 

Unsere Räume sind weitestgehend offen konzipiert, ohne dass dabei die notwendige Intimität (z. 

Bsp. im Sanitär- oder Schlafbereich) verloren geht. 

Grundsätzlich wird eine altersentsprechende Sprache - dem Machtgefälle und Wissens- u. 

Erfahrungsvorsprung von älteren zu jüngeren Kindern, bzw. der Mitarbeitenden angepasst - 

im täglichen Miteinander gewählt. 

Kinder haben oft eine besondere Bezugsperson (gerade im Krippenbereich), wobei durch die 

Besetzung in den Gruppen im Normalfall das „Vier-Augen-Prinzip“ gelebt wird. 

Wir wachen nicht übereinander, aber wir achten aufeinander. 

Wir arbeiten nicht als „Solisten“, sondern als Team. 

Wir von Trägerseite, erwarten ein gutes Verhältnis zu und zwischen den Eltern, 

den Kolleginnen und Kollegen. 

Gleichzeitig bitten wir um den notwendigen Respekt und die Wertschätzung der jeweiligen 

Persönlichkeit und dem Aufgabenbereich gegenüber. 

Nicht das Ich, sondern das Wir zählt 

und ein gesundes Verhältnis von Nähe und Distanz 

ebnet einen guten Weg für das gemeinsame Miteinander, 

Dies ist ein wesentlicher Entwicklungsprozess, den die Kinder in unserer Kindertageseinrichtung 

vorgelebt bekommen und verinnerlichen sollen. 

Unsere Mitarbeitenden nehmen an Fortbildungen in Sachen Schutzauftrag teil,  

um keinen „worst-case“ erleben zu müssen, sondern vorbeugend aktiv sein zu können. 

Daneben besteht seit Jahren eine Rahmenschutzvereinbarung (u. a. in Bezug auf externe 

Gefährdungen von Kindern) mit dem für uns zuständigen Landratsamt in Miltenberg. 

Unser Personalstil ist partnerschaftlich integrativ, daher wird von uns sorgsam ausgewählt, wer ins 

Team passen könnte. Die Einarbeitung erfolgt unterstützt durch das im Haus angewandte DiQM des 

Caritasverbandes Würzburg und speziell die Probezeit wird intensiv genutzt, um die Kompatibilität 

zur vorgegebenen Arbeitsweise und zum Team zu erkennen. 

Ein weiteres, besonderes Augenmerk wird auf den Umgang der Kinder untereinander gelegt. 

Hier wird (auch oder gerade) im Wiederholungsfall deutlich mit den Kindern sowie den  

Eltern/Erziehungsberechtigten gesprochen. 

Grundsätzlich tauschen sich die Mitarbeitenden in der Gruppe und bei Teambesprechungen über 

besondere Vorkommnisse aus, u. a. um sich gegenseitig Rat zu holen/zu geben, sich in der 

Aktion/Reaktion bestätigen oder korrigieren zu lassen, bzw.  das eigene Verhalten und die 

Vorgehensweise zu überdenken. 
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Die Reflexionsarbeit bei/unter den Mitarbeitenden ist ein wichtiger Bestandteil in der 

Bewertung/Erfüllung der täglichen Arbeit. 

Gleiches gilt, wenn Verdachtsmomente in Bezug auf erkennbare äußere Gewalt im Besonderen, bzw. 

Gewalt anderer Art, am Kind oder bei Kindern untereinander festgestellt werden sollte. 

In solchen Fällen wird das Personal in den Gruppen getauscht oder die Gruppen werden durch 

weiteres Personal ergänzt, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. Ein „drittes Paar Augen“ sieht 

anders und es ist ein immens wichtiger Punkt, dass eine wertfreie Betrachtung von Vorkommnissen 

erfolgt, bevor  Anschuldigungen erhoben werden. 

Nichts ist schlimmer, als ein voreilig geäußerter Verdacht  

(egal ob gegen/untereinander/gegeneinander/zwischen/mit Kindern, den Eltern, den Erziehungs-

berechtigten oder den Mitarbeitenden), welcher sich im Nachhinein als falsch herausstellt. 

Rehabilitation ist dann bedauerlicherweise meist nur eingeschränkt möglich. 

Wir scheuen uns nicht, Hilfe von „außen“ zu holen (z. B. Caritasverband, Kreisjugendamt etc) und 

bieten diese natürlich in jeder Situation auch den Eltern/Erziehungsberechtigten an. 

Wie handeln wir, wie können Sie handeln? 

Es wird zwischen internen und externen Gefährdungen/Vorfällen unterschieden. 

Grundsätzlich wird jeder Vorfall/Gefährdung in allen Stationen … dokumentiert und der 

Personalverantwortliche des Trägervereins wird von der Kindergartenleitung über den Vorfall 

informiert. 

Es folgt vorab ein klares, offenes Gespräch im kleinen Kreis, um solche Vorfälle aufzuarbeiten, sofern 

dies möglich ist. 

Diese Kreise werden, je nach Art des Vorfalls, entsprechend erweitert (z.B. Elternbeirat). 

Daneben haben wir jedoch, gem. gesetzlicher Definition ggf. bei Uneinsichtigkeit oder dem Vorliegen 

von eindeutigen Tatsachen, das zuständige Kreisjugendamt (siehe § 8a und § 47 SGB VIII Abs. 2) oder 

notfalls auch direkt die Polizei zu informieren. 

Was können Sie machen: 

- Direkte Ansprache von Personal, Leitung oder Träger (siehe Aushänge/Informationen)-

 Nutzung des „Beschwerdebriefkastens“ namentlich oder auch anonym 

- Ansprache von Personal, Leitung oder Träger via Elternbeirat 

- Direkte Kontaktaufnahme beim Kreisjugendamt 

- Direkte Kontakte mit der Polizei 

Es gilt selbstverständlich der Vertrauens- und einschlägige Datenschutz. Außerdem freuen wir uns 

über Anregungen, wie man etwas besser machen kann. 

Nachfolgend finden Sie zwei Handlungsabläufe, nach welchen wir arbeiten (bei interner und externer 

Gefährdung). Außerdem finden Sie eine Musterdokumentation, welche im g. u. g. bei uns angewandt 

wird.  Diese Unterlagen wurden von der Fachbetreuung des Caritasverbandes Würzburg erstellt und 

dürfen dankenswerter Weise verwendet werden. 
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siehe auch: interne Gefährdung 
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Kontaktadressen vor Ort: 

St. Johannisverein Collenberg e.V. 

vertr. d. d. 1. Vorsitzenden Herrn Herbert Umscheid, Kolpingstr. 3, 97903 Collenberg 

Tel. 09376 180  Email: umscheid@hosen-stumpf.de 

 

Kindertageseinrichtung St. Martin Collenberg mit Kinderkrippe, Kindergarten und Hort 

Jahnstr. 2, 97903 Collenberg  

Leitung: Jenny Cavallo  stv. Leitung: Andrea Read 

Tel. 09376/974 8580  (Krippe)   oder 261 (KIGa) 

Email: Leitung_kiga_collenberg@outlook.de 

 

Gemeindeverwaltung Collenberg 

Herrn Bgm. A. Freiburg, Kirchplatz 2, 97903 Collenberg  Tel. 09376/9710-0 

        Email: bgm@collenberg-main.de 

Pfarrei St. Nikolaus Südspessart 

Hauptstr. 99, 97904 Dorfprozelten 

Herrn Pfr. Bernd Winter   und/oder  Frau Marie-Bernadette Reichert (Pastoralreferentin) 

Tel. 09392/7063                      Tel. 09392/9840017 

Email: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de marie-bernadette.reichert@bistum-wuerzburg.de 

 

Kontaktadressen im Zuständigkeitsbereich: 

 

Kreisjugendamt im Landratsamt Miltenberg 

Brückenstraße 2, 63897 Miltenberg Tel. 09371/501-0 (Zentrale) 

Sachgebietsleitung:   Durchwahl: 09371/501-204 

     Email: jugendamt@lra-mil.de 

 

Außenstelle Obernburg 

Römerstraße 18-24, 63785 Obernburg   Tel. 06022/6200-0      

 

Koordinierende Kinderschutzstelle: Durchwahl: 06022/6200-610, -611 

 

Erziehungshilfe und Kindeswohl: Durchwahl: 06022/6200-663 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst:  Durchwahl: 06022/6200-0 (Wohnortzuständigkeit erfragen) 

Fachstelle Familienangelegenheiten: Durchwahl: 06022/-241 

 

E-Mailadressen finden Sie unter: www.landkreis-miltenberg.de 

 

Polizeidienststelle Miltenberg 

Burgweg 21, 63897 Miltenberg  Tel. 09371/9450 

     E-Mail:  pi.miltenberg@polizei.bayern.de 

 

Beratungsstellen der Caritas in Unterfranken unter: www.caritas-wuerzburg.de 

vor Ort: Miltenberg, Hauptstraße 60, 63897 Miltenberg Tel. 09371/9789-20 
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